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Bedenkliche VerIrrungen 
(Korr.) Das «Liechtensteiner Volksblattv 

Imachte in der Samstagmunmer die «Waldhirt-
IvahU in Ruggell zu einer, fast möchte man sa-
Igen, Staatsaffäre, wollte man die Angelegenheit 
Illach dem Umfang des Leitartikels schätzen. Nun, 
Idas ist seine private Sache, da wollen wir ihm 
•ganz und gar nicht hineinpfuschen. 

Was aber zu Bedenken Anlaß gibt, das sind 
1 einige Ausführungen des Laien-Rechtlers im 
IVolksblatt, der da glaubt, unser Volk eines Bes-
Iseren belehren zu können, als was der klare 
•Buchstabe des Gesetzes und ein wohlfundiertes 
•Gutachten des Staatsgerichtshofes besagen. 
ISoIche Dinge dürfen nicht unwidersprochen blei-
[ben, insbesondere dann nicht, wenn sie in der 
•Aufforderung an eine Gemeindebehörde gipfeln, 
|sie habe abzutreten. 

Sie haben ganz recht, Artikelschreiber iiii 
IVolksblatt, wenn Sie dartun, das Initiativrecht 
ImUssc logischerweise Uber den Entscheidungen 
Ides Gemeinderates stehen. Aber mit Ihren Dar
legungen sind Sie ganz und gar hineingefallen. 
ISie führen j a selbst den Fa l l der seinerzeitigen 
iGemeindekassierwahl an. Wenn dort die Regie 
Innig an Stelle des Gemeinderates, das heißt f ü r 
•diesen, die Wahl und damit die Entscheidung als 
|erate Instanz in Gemeindesachen traf, dann hä t te 

nso logischerweise die Gemeindeinitiative da 
[gegen ergriffen werden können. Aber eben, da-

ils paßte es nicht, obwohl sich prominente BUr-
Igerparteiler schon längst ausdrückten, der heu-
|tige würde nicht mehr gewählt . Es wäre damals 

i der Gemeindeversammlung, das müssen auch 
die Gegner eingestehen, ohne politische Rücksicht 
inders herausgekommen. Genau so gut wäre 

|aiich damals das Recht der Gemeindeinitiative 
standen, wenn es heute bestehen soll in einem 

|Rdle, in dem es eben gar nicht bestehen kann 
»äre die Regierung damals Beschwerdeinstanz 
per Gemeinde gegenüber einem Gemeinderatsbe-
iehluß gewesen, dann hä t t e Uberhaupt keine In-

|itiative mehr Platz greifen können. Die Regie-
«g aber hatte an Stelle des Gemeinderates erst-

linstanzlich entschieden. Unter den gleichen Vor-
pussetzungen hä t t e die Gemeindeinitiative ange
kommen werden müssen wie heute, wenn sie 

|überhaupt angenommen werden kann. 
Der Artikelschreiber kennt sich anscheinend 

i unserer Verfassung nicht mehr so recht aus, 
«rnst schriebe er nicht, daß zweifellos ein Initia
tivrecht über das Beschlußrecht der Regierung 

ŝtellt sei! Gegen einen Regierungsbeschluß 
ISibt es ebensowenig eine Initiative wie gegen 
leinen Gemeinderatsbeschluß, sondern lediglich 
Tjn Beschwerderecht an die nachfolgende Instanz. 

™enn Gemeinderat oder Regierung als die ge
atzten Verwaltungsbehörden einmal einen in 
jw Kompetenz gefällten Beschluß faßten, , so 

8*1 es dagegen keine Initiative, wenigstens in 
Uechtenstein nicht, sondern lediglich die in Ver

fassung, Gemeindegesetz und Landesverwaltungs-
Jpflegegesetz niedergelegten Mittel, das sind Vor
stellung und Beschwerde von Gemeinde zu Re-
Perung und von letzterer an die Verwaltungsbo-

Jdiwerdeinstanz. Hierher gehört auch das An
fechtungsrecht gegenüber einer Regierungsver-
Fdnung vor dem Staatsgerichtshofe gemäß Ar-
pel 26 des Gesetzes Uber den Staatsgerichtshof, 
jas das Volksblatt hier sich an Auslegungskün-
r e n leistet, ist denn doch allerhand, hat mit 

|^El' Hut der Demokratie herzlich wenig zu tun, 
l st nichts anderes, als einer falschen Auffas-

r"ig über den Gebrauch der Volksrechte Vor-
Tchub geleistet. Solche Sachen sind nicht recht 
pd gehören angeprangert. 

Der Artikelschreiber stellt dann weiter fest. 
^ B ganz allgemein Uber dem Beschlußrecht des 
"dtages das Initiativrecht des Volkes stehe. 

Uch hier schlägt der Laienschreiber wieder 
F>mal recht daneben. Die Verfassung zählt taxa-
t v Fälle auf, in denen •eine Initiative ergrif-
L e n Werden kann (Art . 64 der Verfassung). Ge-
pstand einer Initiative können aber nur Be-
L n . U m Erlassung, Abänderung oder Aufhe-
V 1 1 8 e'nes Gesetzes oder um Aenderung von Ver-
^sungsbestimmungen sein, niemals aber besteht 

e Möglichkeit, einen andern Beschluß des Land-
•8*3 auf dem Initiativwege oder Referendums

wege anzugreifen. Das Initiativrecht nach der 
Verfassung ist daher ein bewußt beschränktes 
und kein allgemeines, wie es das Volksblatt dar
tun will . Oder will der Laienschreiber im Volks
blatt etwa sagen, es wäre auch gegen einen Wahl-
beschluß des Landtages (z. B . Wahl der Regie 
rungsräte, der Verwaltungsräte der Sparkasse 
und des L K W etc.) Referendum oder Initiative 
möglich? Das sind doch auch Beschlüsse des 
Landtages, ungefähr auf gleicher Ebene wie die 
Wahl eines Gemeindebediensteten durch den Ge 
meinderat! Wirklich eine komische Auffassung 
vom Initiativrecht. Es ist nur gut, daß das liech 
tensteinische Recht noch ein allgemeines ist, f ü r 
alle nach den gleichen Grundsätzen zu handha
ben wäre, sonst, wenn es nach den Rechtsbeleh 
rungen des Laienschreibers im Volksblatt ginge 
sähe es mehr als bedenklich und recht böse um 
die Rechtssicherheit in unserem Lande aus. Der 
Bürger aber muß Vertrauen in die einmal ge 
setzte Rechtsnorm besitzen können, er m u ß aus 
der Praxis der Handhabung der Gesetze erken 
nen, daß sie f ü r alle gleich verpflichtend, gleich 
verbindlich und seitens der verantwortlichen Be 
hörden auch gleich angewandt sind. 

Wenn das Volksblatt schreibt, im Falle Tranti 
handle es sich um ein Begehren, das sich keines 
wegs auf die Verfassung, stützen könne (welcher 
Auffassung wir absolut nicht beizupflichten ver
mögen) , so vergißt das Volksblatt ganz und gar 
den Paragraphen des Gemeindegesetzes anzuf üb 
ren, nach welchem die Wahl eines Gemeindebe 
diensteten der Gemeindeversammlung überwiesen 
ist, weil es eben keinen gibt. Gerade so gut, wie 
klar in den Gesetzen aufgezählt ist, wen das 
Volk in Landes- und Gemeindeangelegenheiten zu 
wählen habe, wen wieder der Landtag wählt und 
f ü r welche Angestellte, Behörden und Kommissio 
nen die Regierung zuständig sei. So klar ist die 
Bestimmung Uber die Wahl des Gemeindewald
hirten, wie sie schon das Gemeindegesetz aus dem 
Jahre 1864 und die Waldordnung in der Fassung 
vom Jahre 1903 aufzählt . Daran gibt es eben 
nichts zu deuten: Der Gemeinderat hat die Wahl 
vorzunehmen und nur dieser und niemand ande
rer. Jede andere Schreibweise geht an der Wahr
heit vorbei, ist falsch wnd tendenziös. Es ist 
mehr als bedauerlich, wenn ein Regierungsblatt 
dahergeht und wiederholt eine nicht dem Buch 
Stäben, Inhalt und Sinn der bestehenden Gesetze 
entsprechende Darstellung gibt. Das ist respekt
lose Einspannung, um mit den Worten des Volks
blattschreibers zu reden. 

Auch die Darstellung über den Fa l l Ruggell im 
Volksblatt ist zum allermindesten verstellt und 
verschweigt eben das ganz Wesentliche. Die Un
terschriften in Ruggell sind gesammelt worden 
bevor der Gemeinderat Uberhaupt eine Abstim
mung veranstaltete, das heißt , zur Wahl des 
Waldhirten schritt. Es kann daher nicht von 
einer Gemeinde-Initiative gegen einen gefaßten 
Beschluß oder gegen untätigen Gemeinderat ge
sprochen werden. Im Gegenteil, die der BUrger-
partei angehörenden Gemeinderäte machten den 
Gemeinderat erst Wochen nach Sammlung der 
Unterschriften beschlußunfähig, indem sie davon
liefen. Das ist die Wahrheit, .und falsch ist die 
Darstellung im Volksblatt. Es ist mehr als be
dauerlich, wenn man mit einer falschen Darstel
lung ein um das andere Mal sich von etwas rein
zuwaschen versucht, woran es nichts mehr zu 
deuten gibt. 

Noch schöner, ja direkt faul ist der Satz: 
Das Herumdoktern an den Gründen kann uns 
dabei wenig interessieren. — Damit aber gibt 
das Volksblatt j a gerade zu, daß es eben keine 
gesetzlichen Gründe gab, eine Gemeindeversamm
lung auf die Beine zu bringen. Wenn nun aber 
keine gesetzlichen Gründe vorhanden sind, so 
ist eben das Begehren ungesetzlich. Und nie
mand, am allerwenigsten eine Aufsichtsbehörde, 
darf dazu Hand bieten, daß etwas Ungesetzliches 
geschieht oder vollzogen wird. Das wäre nun 
wirklich widersinnig, paradox. Niemand in Liech
tenstein, wenn er halbwegs ehrlich sein "will, kann 
die klaren Gesetzesbestimmungen wegdiskutie
ren, wonach eben der Waldhirt durch den stän
digen Gemeinderat zu wählen ist und durch n'.e-

mand anderen. Sie steht nun einmal da in § 3 
der Waldordnung: «Der Waldaufseher ist vom 
ständigen Gemeinderate zu w ä h l e n . . » Daran 
ändern alle Ausflüchte des «Liechtensteiner 
Volksblattes» nichts, ebensowenig wie die fa l 
sehe Behauptung einzelner in der gesetzwidrig 
abgehaltenen Gemeindeversammlung. Denn, was 
dem einen zugehört, können nicht andere f ü r sich 
beanspruchen. Was im privaten Leben Geltung 
besitzt, gilt hier auch analog im Verwaltungs-
recht: Ist einer Behörde gesetzlich ausdrücklich 
ein Kompetenzstück zugewiesen, so liegt es eben 
in ihrer und nur in ihrer Kompetenz; alles an
dere ist widersinnig. 

Das Unmögliche der langatmigen Ausführun
gen gibt der Artikelschreiber aber wieder selbst 
indirekt zu, indem er sagt, daß der Gemeinderat 
nach der Stimme des Volkes handeln müsse oder 
sonst abzutreten habe! Diesen Satz werden wir 
nicht mehr so schnell vergessen. Ist nicht schon 
die Regierung Frick in der bekannten Steuerini
tiative vor einigen Jahren ganz wuchtig unter
legen? Niemandem wäre es eingefallen, mit dem 
Unkenruf «Abtreten» zu operieren. Dem Volks
blatt ist es vorbehalten, einen .ungehörigen Druck 
in Ruggell auszuüben. Also darum ging es! Eine 
fVolksstimme» zu schaffen! Damit aber bekommt 
die Sache einen noch komischeren Geschmack, 
weil ja das Begehren ganz klar auf eine Wahl 
hinauslief, ja eine solche verlangt wurde und 
nicht die Erforschung der Volksmeinung (lies: 
ftblitische Stimmungsmache!). Bei der Anstellung 
eines Waldhirten m u ß es aber in erster Linie 
tun die Qualifikation gehen. Da steht eben der 
von der BUrgerpartei bekämpfte Kandidat unbe
stritten an erster Spitze. Der Gemeinderat hat 
die Interessen der Gemeinde und nicht die bür
gerlich inszenierte «Volksstimme» zu wahren, 
soll er mit seinem Entscheid redlich bestehen 
können. 

Und noch eines, Herr Artikelschreiber im 
Volksblatt. Sie schreiben am Schlüsse, daß die 
Wahl durch den Gemeinderat nicht erfolgen kön
ne. Schreiben Sie Ihren lieben Freunden im Rüg-
geller Gemeinderat ein paar Zeilen, sie möchten 
so freundlich sein und nicht mehr davonzulaufen, 
dann ist sofort gewählt. Niemand wird Ihnen dies 
verübeln* Das wäre weit gescheiter als der Ver
such einer Rechtsbelehrung, die hinten und vorne 
nichts taugt. 

Zwei grössere Stücke in der 
gediegenen TOILETTEN-FORM! 

Mild, schäumend! 
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Liechtensteinische 
Kraftwerke 

Bericht der Betriebsleitung vom 21. Mai bis 
20. Juni 1954 

E n e r g i e p r o d u k t i o n u n d - a b g ä b e 

Mai 1953 Mai 1954 
Erzeugung kWh kWh 

Zentrale Samina 4 404100 4 491100 
Zentrale Lawena 504 650 526 400 

Gesamterzeugung 4 908 750 5 017 500 
Abgabe 

A n Landesnetz 1390 050 1 623 100 
A n Fremdnetz 3 518 700 3 394 400 

Gesamtabgabe 4 908 750 5 017 500 
Energierzeugung 

vom 1. Jan. bis 31. Mai 1953 16 390 450 kWh 
vom 1. Jan. bis 31. Mai 1954 13 916 500 kWh 

Die Spitzenbelastung im Landesnetz weist ge
genüber dem Vormonat keine Zunahme auf. 

W a s s e r f a s s u n g s a n l a g e n 

Die Wasser führung des Valünabaches ist immer 
noch so reichlich, daß bei Vollastbetrieb in der 
Zentrale Samina noch Ueberwasser vorhanden 
ist. Die Malbunbachfassung bleibt daher bis auf 
weiteres noch außer Betrieb. Nachdem die Haupt-
schneesohmelze vorüber ist, wird aber in näch
ster Zeit ein entsprechender Wasserrückgang zu 
erwarten sein, so daß dann die Einleitung des 
Malbunbaches in das Staubecken Steg notwendig 
wird. 

Die unter periodischer Kontrolle stehenden 
Wasserfassungsanlagen sind sowohl im Steg als 

auch in Lawena in ordentlichem Zustand und 
geben zu keinen besonderen Bemerkungen Ver
anlassung. 

H a n g - u n d D r u c k l e i t u n g s a n l a g e n 
d e s S a m i n a w e r k e s 

Alle Hangleitungsschächte sind gereinigt und 
in Ordnung gebracht worden. Ebenso wurden an 
der Druckleitungsanlage die notwendigen In-
Standstellungsarbeiten ausgeführ t . Einige Rost
ansätze an den Expansionsstücken mußten ent
fernt und der an einigen Stellen unter Feuchtig
keitseinfluß angegriffene Rohrschutzanstrich er-
neiuert werden. 
" Eine problematische AngelegehKeif bildet der 
Zustand der Felspartie hinter der Saminawerk-
zentrale. V o r ein paar Wochen löste sich ein 
Felsbrocken, der dann die Holzabdeckung Uber 
der Druckrohrvertellleitung an der Aufschlag
stelle demollerte. Die Druckrohrverteilung ist 
unter diesen Umständen als gefährdet zu be
trachten und es muß eine entsprechende Siche
rung getroffen werden. Diese Angelegenheit wird 
derzeit gründlich studiert, um dann einen geeig
neten Vorschlag zur Sicherung der Verteillei
tung machen zu können. 

Z e n t r a l e n 

Während der Beriohtszeit trat an den Maschi
nen- und Schaltanlagen keinerlei Störung auf. 
U m während der wasserreichen Zeit möglichst viel 
Energie produzieren zu können, wird in der Zen
trale Samina die Leistung pro Maschine, soweit 
es die Energieabgabeverhältnisse erlauben, auf 
3500 kW gehalten. 

Die Räumlichkeiten genannter Zentrale sind 
gründlich gereinigt worden. 

F r e i l e i t u n g 

Auf Pralawisch in Balzers wurden innert Jah
resfrist diverse elektrische Kochherde angeschlos
sen, so daß die Spannungsverhältnisse im ge
nannten Ortsnetzteil etwas knapp wurden. D a 
die alten Stutzpunkte f ü r die Verlegung eines 
starken Freileitungsquerschnittes zu schwach 
gewesen wären, wurde auf Pralawisch eine neue 
Freileitungsanlage erstellt und die alte Anlage 
demontiert. 

In einigen HUtten im «Grund» (Kleinsteg) 
wurden elektrische Kochherde installiert. Der A n 
schluß dieser Hüt ten erfolgte von der Station 
Ski l i f t aus und die alte Anschlußleitung von den 
oberen Hüt ten im Kleinsteg gegen «Grund» konn
te abgebrochen werden. 

Auf der Hochspannungsfreileitung zwischen 
dem Verteilpunkt auf SUkka-Kulm und dem Kur
haus SUkka wurden an Stelle der 3%-nun-Drähte 
5-mm-Kupferdrähte aufgelegt. Gleichzeitig muß
ten dort einige alte Holzstangen ausgewechselt 
werden. 

Ferner kamen zwei Neuanschlüsse und . drei 
Anschlußerweiterungen zur Ausführung. 

K a b e l a n l a g e n 

F ü r das Schloß Vaduz -wurde ein neues Nieder
spannungsanschlußkabel mit einem Querschnitt 
von 4 X 70 Quadratmillimeter C u verlegt; Da 
dieses Kabel auf Grund der bestehenden Höhen
differenz sehr stark auf Zug beansprucht ist, 
war ~ eine Spezialarmierung notwendig und .' zur 
Enlastung m u ß t e dieses Kabel an einigen Punk
ten solid verankert werden. 


